
Verordnung des EDI 
über Leistungen in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung 

(Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV) 

Änderung vom 5. Juni 2009 

Das Eidgenössische Departement des Innern 

verordnet: 

Art. 5 Abs. 1, 1bis, 1ter, 2 und 5 

1 Die Kosten folgender Leistungen werden übernommen, wenn sie auf ärztliche 

Anordnung hin von Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen im Sinne der 

Artikel 46 und 47 KVV und im Rahmen der Behandlung von Krankheiten des 

muskuloskelettalen oder neuromuskulären oder der Systeme der inneren Organe und 

Gefässe, soweit diese der Physiotherapie zugänglich sind, erbracht werden: 

a. Massnahmen der physiotherapeutischen Untersuchung und der Abklärung; 

b. Massnahmen der Behandlung, Beratung und Instruktion: 

1. aktive und passive Bewegungstherapie, 

2. manuelle Therapie, 

3. detonisierende Physiotherapie, 

4. Atemphysiotherapie (inkl. Aerosolinhalationen), 

5. medizinische Trainingstherapie, 

6. lymphologische Physiotherapie, 

7. Bewegungstherapie im Wasser, 

8. Physiotherapie auf dem Pferd bei multipler Sklerose, 

9. Herz-Kreislauf-Physiotherapie, 

10. urogynäkologische und urologische Physiotherapie;  

c. Physikalische Massnahmen: 

1. Wärme- und Kältetherapie, 

2. Elektrotherapie, 

3. Lichttherapie (Ultraviolett, Infrarot, Rotlicht) 

4. Ultraschall, 

5. Hydrotherapie,  

6. Muskel- und Bindegewebsmassage. 

1bis Massnahmen nach Absatz 1 Buchstaben b Ziffern 1, 3–5, 7 und 9 können in 

Einzel- oder Gruppentherapie durchgeführt werden. 

1ter Die medizinische Trainingstherapie beginnt mit einer Einführung in das Training 

an Geräten und ist maximal drei Monate nach der Einführung abgeschlossen. Der 

medizinischen Trainingstherapie geht eine physiotherapeutische Einzelbehandlung 

voran. 



2 Die Versicherung übernimmt je ärztliche Anordnung die Kosten von höchstens 

neun Sitzungen, wobei die erste Behandlung innert fünf Wochen seit der ärztlichen 

Anordnung durchgeführt werden muss. 

5 Bei Versicherten, welche bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch auf Leis-

tungen nach Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 19592 über die Invaliden-

versicherung haben, richtet sich die Kostenübernahme für die Fortsetzung einer 

bereits begonnenen Physiotherapie nach dem vollendeten 20. Altersjahr nach 

Absatz 4. 


